
Vorabentscheidungsersuchen des Bundesgerichtshofs 
(Deutschland) eingereicht am 16. Dezember 2011 — Land 

Berlin gegen Ellen Mirjam Sapir u.a. 

(Rechtssache C-645/11) 

(2012/C 80/14) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesgerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Land Berlin 

Beklagte: Ellen Mirjam Sapir, Michael J Busse, Mirjam M Birgan
sky, Gideon Rumney, Benjamin Ben-Zadok, Hedda Brown 

Vorlagefragen: 

1. Ist die Rückforderung einer ohne Rechtsgrund geleisteten 
Zahlung auch dann eine Zivilsache im Sinne von Art. 1 
Abs. 1 VO (EG) Nr. 44/2001 ( 1 ), wenn ein Bundesland 
durch eine Behörde angewiesen wird, zur Wiedergutma
chung einen Teil des Erlöses aus einem Grundstückskauf
vertrag an den Geschädigten auszuzahlen, stattdessen aber 
versehentlich den ganzen Kaufpreis an diesen überweist? 

2. Besteht die nach Art. 6 Nr. 1 VO (EG) Nr. 44/2001 erfor
derliche enge Beziehung mehrerer Klagen auch, wenn sich 
die Beklagten auf weitergehende Wiedergutmachungsansprü
che berufen, über die nur einheitlich entschieden werden 
kann? 

3. Ist Art. 6 Nr. 1 VO (EG) Nr. 44/2001 auch auf Beklagte 
anwendbar, die ihren Wohnsitz nicht in der Europäischen 
Union haben? Wenn ja: Gilt das auch, wenn dem Urteil im 
Wohnsitzstaat des Beklagten nach bilateralen Abkommen 
mit dem Entscheidungsstaat die Anerkennung mangels Zu
ständigkeit versagt werden könnte? 

( 1 ) Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 
über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Voll
streckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen, ABl. 
L 12, S. 1. 

Vorabentscheidungsersuchen des Juzgado Mercantil de 
Barcelona (Spanien), eingereicht am 30. Dezember 2011 
— Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L./Banco 

Mare Nostrum, S.A. 

(Rechtssache C-664/11) 

(2012/C 80/15) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Vorlegendes Gericht 

Juzgado Mercantil de Barcelona 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Serveis en Impressio i Retolacio Vargas, S.L. 

Beklagte: Banco Mare Nostrum, S.A. 

Vorlagefragen 

1. Ist es als Anlageberatung im Sinne der Begriffsbestimmung 
in Art. 4 Abs. 1 Nr. 1 der Richtlinie 2004/39 ( 1 ) anzusehen, 
wenn ein Kreditinstitut einem Kunden einen Zinsswap zur 
Deckung des Risikos von Zinsschwankungen bei voran
gegangenen Geschäften anbietet? 

2. Hat die Nichtdurchführung des in Art. 19 Abs. 4 der Richt
linie vorgesehenen Geeignetheitstests bei einem Kleinanleger 
die Nichtigkeit des zwischen dem Anleger und dem bera
tenden Kreditinstitut vereinbarten Zinsswaps zur Folge? 

3. Für den Fall, dass die zuvor dargestellte Dienstleistung nicht 
als Anlageberatung anzusehen ist: Hat der bloße Erwerb 
eines komplexen Finanzinstruments wie eines Zinsswaps, 
wenn die Wertpapierfirma aus von ihr zu vertretenden 
Gründen nicht den in Art. 19 Abs. 5 der Richtlinie 2004/39 
vorgesehenen Angemessenheitstest durchgeführt hat, die 
Nichtigkeit des Vertrags mit dem Kreditinstitut über den 
Erwerb des Finanzinstruments zur Folge? 

4. Reicht nach Art. 19 Abs. 9 der Richtlinie 2004/39 die bloße 
Tatsache, dass ein Kreditinstitut ein komplexes Finanzinstru
ment anbietet, das an ein mit ihm oder einem anderen 
Kreditinstitut vereinbartes Hypothekendarlehen gekoppelt 
ist, aus, um von der Verpflichtung der Wertpapierfirma ge
genüber Kleinanlegern zur Durchführung der in Art. 19 
vorgesehenen Geeignetheits- und Angemessenheitstests ab
sehen zu können? 

5. Muss das Finanzprodukt, an das das angebotene Finanz
instrument gekoppelt ist, ähnlichen gesetzlichen Standards
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